
Gebrauchtwagen'Verkaufsbed i n g u n gen

(Kraftfahrzeuge und Anhänger)

unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e' v' (zDK)

Stand: 26.02.2008

l. Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und

Pflichten des Käufers

nicht annimmt.

2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des

Käufers auã ¿e"n Kaufuertrag bedürfen der schriftlichen

Zustimmung des Verkäufers.

ll. Zahlung

1. Der Kaufpreis und Preise fÜr Nebenleistungen sind

bei Übergabä des Kaufgegenstandes und.Aushändigung

ãder Übe-rsendung der Rechnung zur Zahlung fällig'

Kaufuertrag beruht.

lll. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder

unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich

ãn=rg"b"n Lieferfristen beginnen mit

Vertragsabschluss.

Kaufpreises.

3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag

iurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung

verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der

betreffenden Frist gemäß Ziller 2, Satz 1 dieses

Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen'

ausgeschlossen.
die

den
Der
bei

rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre'

dieses Abschnitts.

unberÜhrt.

lV. Abnahme

st- verPflichtet, de d

lagen ab Zuga l-

unehmen. lm Falle e

fer von seinen ge n

Gebrauch machen.

2. Verlangt der
dieser 10 % de
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nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein

Schaden entstanden ist.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der

dem Verkäufér áufgrund des Kaufuertrages zustehenden

Forderungen Eigentum des Verkäufers'

Forderungen.

laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene

Sicherung besteht.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das

Recht zum Besitz der Zulalsungsbescheinigung Teil ll
(Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

2. Bei Zahlungsvezug des Käufers kann der Verkäufer

vom Kaufuertrag zurÜcktreten.

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht' darf der

Käufer üõer den Kãufgegenstand weder verfügen noch

Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen'

Vl. Sachmangel

1. AnsprÜche des Käufers wegen Sachmängeln

verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kauf-

gegenstandes an den Kunden'

Weitergehende Ans t der

Verkäuier aufgrund twas

anderes vereinbart der

Übernahme einer Garantie.

2. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim

ÝerXauter geltend zu machen' Bei mÜndlichen Anzeigen

uon 
-Ãnipir:"n"n ist dem Käufer eine schriftliche

Bestätigung über den Eingang der Anzeige

auszuhändigen.

3. Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels

betriebsunfähig, kann sich der Käufer mit vorheriger

2ustimmung ðes Verkäufers an einen anderen Kfz-

Meisterbetrieb wenden.

4. Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung

eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der

Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes

Saónmangelansprüche auf Grund des Kaufuertrages

geltend machen.
Érsetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers'

5. Abschnitt Vl Sachmangel gilt nicht für Ansprüche auf

Schadensersatz; für diesè Ansprüche gilt Abschnitt Vll

Haftung.

Vll. Haftung

1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen

Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen' der

leicht fahrl-ässig verursacht wurde, so haftet der

Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung ver-

tragswesenflióher Pflichten, etwa solcher, die der

kãüfu"rttug dem Verkäufer nach seinem lnhalt und

/wãcr< g"täoe auferlegen ¡ill oder deren. Erfüllung die

ordnung-sgemäße DurchfÜhrung des l(aufuertrages

uOàrnaüpi erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der

Xãrt"t iegelmäßig vertraut und vertrauen darf' Diese

Hattung ist aut den bei Vertragsabschluss

vôrÁerõen¡aren typischen Schaden begrenzt' Soweit der

Schaden durch óine vom Käufer für den betreffenden

Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgenom-

Ããn Suttenüersicherung) gedeckt ist, haftet der

Verkäufer nur für etwaige iamit verbundene Nachteile

Oes kauters, z.B. höhere Versicherungsprämien oder

Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die

Versicherung.

2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers

Uie¡Ot eine- ãtwaige Haftung des Verkäufers bei

ãrgli"t¡g". Verschúeigen eines Mangels, aus der

üÙernãrrme einer Garantie oder elnes

Beschaffungsrisikos und nach dem

Prod ukthaft un gsgesetz un berÜ hrt'

3. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt lll

abschließend geregelt.

4. Ausgeschlossen ist die persönliche Hafiung der

gàr"ttii;n"n Vertreter, Erfüllungsgehilfen und

Ëetriebsangehörigen des Verkäufers fÜr von ihnen durch

leichte Fahilässigkeit verursachte Schäden'
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5. Die Haftungsbegrenzungen dieses Abschnitts gelten

nicht bei Vertetãung von Leben, Körper oder

Gesundheit.

Vlll. Schiedsstelle (Schiedsverfahren

(Gilt nur für gebrauchte Fahrzeuge mit einem zulässigen

òesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t)

erfolgen.

2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der

Rechtsweg nicht ausgeschlossen.

3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die

Verjährung fÜr die Dauer des Verfahrens gehemmt'

4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich nach

deren Geschäfts- und Verfahrensordnung, die den

Parteien auf Verlangen von der Schiedsstelle

ausgehändigt wird.

5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen,

wenn bereits dãr Rechtsweg beschritten ist' Wird der

Rechtsweg während eines Schiedsstellenverfahrens
beschritteñ, stellt die Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein'

6. Für die lnanspruchnahme der Schiedsstelle werden

Kosten nicht erhoben.

lX. Gerichtsstand

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen

Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten

eins'cnl¡eßl¡ch Wechsel- und Scheckforderungen ist

ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers'

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt'

keinen allgemeinen Gerichtsstand i

Vertragsabschluss seinen Wohnsitz
Aufenthaltsort aus dem lnland
Wohnsi? Aufenthaltsort zum

Zeitpunkt d nicht bekannt ist' lm

Übr;gen gllt Verkäufers gegenÜber

oemkauier Gerichtsstand'
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